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(3)  Verfahren  zum  Herstellen  oder  Nachziehen  einer  Horizontalmarkievung  auf  Strassen  und  nach  diesem  Verfahren 
hergestellte  Horizontalmarkierung. 

©  Es  wird  eine  Farbspur  aus  einer  lösungsmittelhaltigen 
Markierungsmasse  als  Dünnschichtmarkierung  aufgetragen, 
wobei  diese  Markierungsmasse  so  beschaffen  ist,  dass  sie 
nach  Ablauf  der  ihre  Befahrbarkeit  bestimmenden  Trock- 
nungszeit  noch  für  längere  Zeit  plastisch  verformbar  bleibt, 
bevor  sie  vollständig  aushärtet  Auf  die  frischgezogene 
Farbspur  werden  Glasperlen  aufgestreut,  die  eine  Oberflä- 
chenbehandlung  zur  Verringerung  ihrer  Einsinktiefe,  eine 
sogenannte  Floatation-Behandlung,  erfahren  haben  und  von 
denen  ein  bestimmter  Anteil  einen  hohen  Brechungsindex 

zwischen  1,  9  und  etwa  2,  0  hat,  während  die  übrigen  normal 
brechend  sind.  Nach  Ablauf  der  Trocknungszeit  und  vor  der 
vollständigen  Aushärtung  der  Markierungsmasse  wird  die 
Farbspur  durch  Einpressen  eines  Oberflächenprofils  ver- formt,  das  im  Falle  einer  erstmals  neu  gezogenen  Markier- 
ungslinie  (2)  Profilhöhen  zwischen  0,  5  und  2,  0  mm  und  im 
Falle  des  Nachziehens  einer  zu  erneuernden  Farbspur  eine 
Profilhöhe  bis  zu  3,  0  mm  aufweisen  kann.  Eine  so  hergestell- 
te  Markierungslinie  {2)  zeichnet  sich  durch  eine  gute  Nacht- 
sichtbarkeit  auch  bei  Nässe  aus. 
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